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RS OGH 1979/7/10 4Ob302/79,
4Ob121/88

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1979

Norm

UrhG §16 Abs1

UrhG §16 Abs3

UrhG §24

UrhG §26

Rechtssatz

Da Rechtsnehmer mit örtlich beschränkter Verbreitungsbefugnis zum Inverkehrbringen von Werkstücken nur

innerhalb des ihnen vertraglich zugewiesenen Gebietes "berechtigt" sind, kann ihre Zustimmung zu Veräußerungen

außerhalb dieses Gebietes nicht zum "Verbrauch" des Verbreitungsrechtes des Urhebers oder der sonstigen

"Berechtigten" führen.

Entscheidungstexte

4 Ob 302/79
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